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Zusammenfassung

Durch den ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung im Jahre 2001 wurde die

Existenz von Armut in Deutschland „off iziell “ anerkannt. Seither sind im Rahmen der Agenda

2010 eine Reihe von sozialpoli tischen Reformen verabschiedet worden, die insbesondere auf die

„Aktivierung“ von Arbeitslosen und Sozialhil febeziehenden zielen. Vor diesem Hintergrund wird

in diesem Arbeitspapier zunächst ein aktueller Überblick über Armut in Deutschland gegeben. Im

Anschluss daran werden die möglichen Auswirkungen der Reformgesetze auf die zukünftige Ar-

mutsentwicklung untersucht. Zu vermuten ist, dass im Gefolge der Aktivierungspolitik in Zukunft

andere Gruppen als heute primär von Armut betroffen sein werden und auch insofern eine Hypo-

thek auf die Zukunft aufgenommen wird, als die Gefahr besteht, dass Armut im Alter wieder an

Bedeutung zunehmen wird.

Summary

Since the German Government has off icially accepted the existence of poverty in Germany by

publishing the first report on poverty and wealth in the year 2001, a number of reform bill s has

been signed as part of the German "Agenda 2010" mainly focusing on the aspect of activating the

unemployed and the recipients of social assistance. Starting with an overall summary of the actual

state of poverty in Germany this paper will explore the possible impacts of these reform bill s on

the development of Germany's poverty in the following years. The author points out that this pol-

icy of activating could affect the emergence of poverty in society and results in a swift of poverty

to new, until now less effected, groups. Thus, the aspect of poverty of the old might become more

important in the future once again.
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1. Einleitung: Vom schwierigen Umgang mit Armut

Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland haben sich die Armutsbilder und die vorherr-

schende Art der Bekämpfung von Armut gewandelt (vgl. Buhr 2003; Buhr u.a. 1991). Der Bogen

kann dabei zwischen „Verdrängung und Dramatisierung“ gespannt werden (Leisering 1993). Ar-

mut ist zweifellos ein schwieriges Thema für die Öffentlichkeit, die Wissenschaft und nicht zuletzt

auch die Politik.

Die Öffentlichkeit (und teilweise auch die Poli tik) möchte Armut am liebsten als etwas sehen, das

nur in Entwicklungsländern vorkommt oder allenfalls Obdachlose oder Straßenkinder betrifft oder

Menschen, die zu „ faul“ zum Arbeiten sind. Vielleicht denkt man auch noch an die alte Frau, die

aus Scham nicht zum Sozialamt gehen mag.

Die Armutsforschung sieht sich mit dem Problem konfrontiert, dass Armut ein vielschichtiges,

multidimensionales Phänomen ist, das sich einer „einfachen“ Messung entzieht. Je mehr Dimen-

sionen einbezogen werden, also etwa neben Einkommen auch Wohnen oder Gesundheit oder ne-

ben objektiven auch subjektive Aspekte, desto schwieriger wird es, die Grenze zwischen Armut

und Nicht-Armut zu ziehen oder die „ truly poor“ (Halleröd 1995) zu bestimmen, also diejenigen,

die wirklich arm sind. Dies wäre nun wiederum kein Problem, wenn es sich um einen rein akade-

mischen Diskurs handeln würde. Aber wissenschaftliche Erkenntnisse fließen  in die Poli tik ein

und jede Definition von Armut hat Konsequenzen in Hinblick auf das Ausmaß von Armut und

führt somit zu unterschiedlichen Handlungsempfehlungen, etwa in Hinblick auf das „ targeting“ ,

also die Bestimmung von Zielgruppen der Armutspolitik.

In der Poli tik wiederum ist das Armutsthema nicht sonderlich beliebt. In einen Sozialstaat wie

Deutschland gehört die Bekämpfung von Armut zu den wichtigsten staatlichen Aufgaben.1 Die

Existenz von Armut ist somit geradezu ein Armutszeugnis für den Wohlfahrtsstaat (vgl. Jacobs

2000: 238) und das Ausmaß von Armut eine Meßlatte für die Effektivität von (Armuts-) Poli tik.

In der Regierungszeit der christlich-liberalen Koali tion unter Bundeskanzler Kohl gab es eine

Tendenz, Armut als soziales Problem „herunterzuspielen“ oder zu verdrängen. Armut galt durch

                                                  
1 Dies lässt sich aus dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes ableiten, wonach eine Verantwortung des Staates

für die Gewährleistung eines sozialen Existenzminimums und die Sicherstellung sozialer Teilhabemöglich-
keiten für alle Bevölkerungskreise besteht (vgl. Schulte 2000). „Erst über der Armutsgrenze kann die indivi-
duelle Autonomie und die Wahrnehmung von Lebenschancen wahrgenommen werden. Erst dann ist eine tat-
sächliche Inklusion in die entwickelten Wohlstandsgesellschaften der westli chen Demokratien zu erreichen“
(Merkel 2001: 87).
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die Sozialhil fe als beseitigt und sollte von der poli tischen Agenda möglichst ferngehalten werden.

Dies zeigte sich z.B. im Umgang mit dem 10. Kinder- und Jugendbericht, dessen Diagnose zu-

nehmender Kinderarmut poli tisch nicht opportun war, oder auch in der Ablehnung einer nationa-

len Armutsberichterstattung (vgl. Buhr 2003: 148 f.).

Unter der rot-grünen Regierung änderte sich diese Haltung zum Armutsthema: Mit der Vorlage

des ersten Armuts- und Reichtumsberichts im Jahre 2001 wurde die „Existenz von Armut, Unter-

versorgung und sozialer Ausgrenzung in einem wohlhabenden Land wie der Bundesrepublik

Deutschland“ (Deutscher Bundestag 2001: 25) erstmals regierungsamtlich anerkannt. Der Bericht

liefert eine umfassende Analyse der sozialen Lage in Deutschland bis 1998, wobei neben Ein-

kommen, Vermögen und Überschuldung auch die Bereiche Sozialhil fe, Famili e, Bildung, Ar-

beitsmarkt, Wohnen, Gesundheit, Behinderung und Zuwanderung behandelt werden, und kommt

zu dem Ergebnis: „Die Bestandsaufnahme und Analyse der Entwicklung in Deutschland bis 1998

macht in fast allen Lebensbereichen deutlich, dass soziale Ausgrenzung zugenommen und Ver-

teilungsgerechtigkeit abgenommen hat“ (10). Diese Diagnose fiel natürlich insofern relativ leicht,

weil der Bericht den Stand von 1998 widerspiegelt, also den Zustand zu Beginn der rot-grünen

Koali tion. In Zukunft soll jeweils zur Mitte einer Legislaturperiode ein Bericht vorgelegt werden,

so dass zumindest alle vier Jahre der Blick auf Armut und Ausgrenzung gelenkt werden wird.

Dass es Armut in Deutschland gibt, wird also nunmehr auch auf der poli tischen Ebene anerkannt.

Kontroverse Punkte gibt es gleichwohl. Diese betreffen insbesondere:

- Die Definition und eng damit verbunden das Ausmaß von Armut: Welche Armutsschwelle

soll zu Grunde gelegt werden? Welche Äquivalenzskala ist die geeignete? Wie lassen sich

Benachteili gung, Ungleichheit, Unterversorgung, Armut und Ausgrenzung abgrenzen?

- Die Ursachen von Armut: Sind individuelle Defizite oder strukturelle Gründe verantwort-

lich? Erzeugt und verfestigt etwa der Sozialstaat selbst Armut, z.B. wegen mangelnder

Arbeitsanreize der sozialen Sicherungssysteme?

- Und damit zusammenhängend: Wie soll Armut bekämpft werden? Durch passive Trans-

ferleistungen oder aktive bzw. aktivierende Leistungen zur Arbeitsmarktintegration?

In den letzten Monaten sind im Rahmen der Agenda 2010 eine ganze Reihe von Gesetzen verab-

schiedet worden, die einen neuen Ansatz der Armutspoli tik kennzeichnen, allen voran die Zu-

sammenlegung von Arbeitslosenhil fe und Sozialhil fe zum Arbeitslosengeld II. Aber auch die Ge-

sundheitsreform und die geplante Rentenreform sind unter Armutsgesichtspunkten relevant. Vor

diesem Hintergrund soll i n diesem Beitrag ein Überblick über Armut und Armutsentwicklung in

Deutschland gegeben werden. Im ersten Teil wird der Status Quo beschrieben und zusammenge-
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fasst, was wir aktuell über Armut in Deutschland wissen.2 Daran anschließend wird ein Blick auf

die zum Teil bereits realisierten, zum Teil geplanten sozialpoli tischen Reformen geworfen und

nach deren vermutlichen Auswirkungen auf die Entwicklung von Armut in Deutschland gefragt.

2. Status Quo: Das aktuelle empir ische Bild der Armut in Deutschland

Um die Frage zu beantworten, wie viel Armut es in Deutschland gibt, wie sich Armut entwickelt

hat und wie sie sich entwickeln wird, ist zunächst zu klären, was unter Armut überhaupt zu ver-

stehen ist.

2.1 Was ist Armut und wie kann man sie messen?

Für die Definition von Armut gibt es keine eindeutigen, objektiven Kriterien. Was Armut ist, ist

vielmehr immer eine Frage von Wertentscheidungen. Einigermaßen Einigkeit herrscht allenfalls

noch darüber, dass Armut relativ zum gesellschaftlichen Wohlstand bestimmt werden muss, also

zeit- und raumgebunden ist.3 In diesem Rahmen sind wiederum unterschiedliche Armutskonzepte

möglich, wobei zwischen dem Ressourcen- und dem Lebenslagenansatz unterschieden werden

kann.

Beim Ressourcenansatz handelt es sich um eine indirekte Betrachtungsweise, die davon ausgeht,

dass arm ist, wer zu geringe Ressourcen, sprich Einkommen hat, sich die entsprechenden Güter

und Dienstleistungen zu kaufen, die zu einem „normalen“ Lebensstandard gehören. Die Schwie-

rigkeit ist dann, eine Armutsschwelle, also einen Grenzwert für Einkommensarmut zu bestimmen.

Hierzu sind wiederum eine Reihe von Entscheidungen und Werturteilen erforderlich. Eine Mög-

lichkeit ist es, die Sozialhil feschwelle als Armutsgrenze zu verwenden. In der Regel wird aber

Einkommensarmut in Bezug auf die Einkommensverteilung bestimmt, es wird also dann von Ar-

mut gesprochen, wenn ein bestimmter Prozentsatz des gesellschaftlichen Durchschnittseinkom-

mens unterschritten wird. Für die Festlegung des Prozentsatzes gibt es wiederum keine eindeuti-

                                                  
2 „Aktuell “ ist allerdings insofern relativ, als sich die Datengrundlagen der Armutsforschung häufig auf den

Zeitraum Ende der 1990er Jahren beziehen und neuere Daten noch nicht verfügbar sind.
3 Vgl. hier etwa die Definition der EU, die auch dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zu-

grunde liegt: Danach sind diejenigen arm, „die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel ver-
fügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie leben, als Mi-
nimum annehmbar ist“ (zitiert nach Deutscher Bundestag 2001:  10).
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gen Kriterien. Auch international geläufig sind die 50%- oder 60%-Grenze.4 Der erste Armuts-

und Reichtumsbericht der Bundesregierung verwendet acht verschiedene Armutsgrenzen.

Das Einkommen sagt nichts bzw. nur indirekt etwas über die Einkommensverwendung und die

tatsächliche Wohlfahrtsposition der Betroffenen aus. Eine andere Vorgehensweise ist es deshalb,

direkt die Lebenslage oder den Lebensstandard zu betrachten und zu fragen, ob auf dieser Ebene

Unterversorgung vorliegt, etwa in den Bereichen Wohnen oder Gesundheit. Die Annahme ist,

dass Armut nicht auf materielle Aspekte verkürzt werden kann und soll . Auch hier steht man aber

vor dem Problem, Schwellenwerte für Unterversorgung zu bestimmen.

Die Notwendigkeit, Armut über materielle Aspekte hinaus als multidimensionales Phänomen zu

betrachten, wird grundsätzlich anerkannt. Eine theoretisch abgeleitete Umsetzung des Lebensla-

gekonzeptes steht jedoch noch am Anfang. In den letzten Jahren sind eine Reihe von Vorschlägen

für Indikatoren gemacht worden,5 wobei auch versucht wurde, die Sicht der Betroffenen stärker

einzubeziehen (Hanesch/Jung 2003).6 Dahinter steht auch die Frage, ob (Einkommens-) Arme von

zentralen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen sind und Armut in dieser Hinsicht mit

Ausgrenzung verbunden ist. In diesem Zusammenhang werden nicht zuletzt die Kumulation von

Unterversorgung in mehreren Lebensbereichen und der Zusammenhang zwischen Einkom-

mensarmut und Unterversorgung in anderen Bereichen untersucht. Kritisch ist anzumerken, dass

in der öffentlichen und poli tischen Diskussion, so auch im Armuts- und Reichtumsbericht, Armut

und Ausgrenzung manchmal quasi synonym gebraucht werden. Beide Konzepte sollten aber klar

getrennt werden: Ausgrenzung hat eine andere Qualität als Armut (vgl. Kronauer 2002; Leisering

2000, 2004; Siebel 1997).7

                                                  
4  Zu entscheiden ist auch, wie das gewichtete Pro-Kopf-Einkommen („Äquivalenzeinkommen“) berechnet wer-

den soll. Hierbei „konkurrieren“ die ältere und die neuere OECD-Skala. Bei der älteren OECD-Skala wird die
erste Person im Haushalt mit dem Faktor 1 gewichtet, weitere Personen ab 15 Jahre mit 0,7 und alle anderen
mit 0,5. Die modifizierte Skala gewichtet Personen über 15 Jahre mit 0,5 und Personen unter 15 Jahre mit 0,3.
Auch ist festzulegen, ob die Armutsgrenze bezogen auf den Mittelwert oder den Median des Einkommens be-
stimmt werden soll .

5  Vgl. z.B. Andreß (1999) und Voges (2002, 2003), der ein relativ komplexes Indikatorenset vorschlägt, das u.a.
auch die Bildungsrendite umfasst: 50% des durchschnittlichen gewichteten Haushaltseinkommens, 30% bzw.
5% des Haushaltsnettoeinkommens für Wohnraum bzw. Gesundheitspflege, Anteil an Arbeitslosen, Anteil an
nicht-präferierter Teilzeitarbeit, Anteil an unterwertigen Beschäftigungsverhältnissen, weniger als ein Zimmer
pro Person, 50% der mittleren Wohnfläche, 60% eines Ausstattungsindex bezogen auf die Wohnungs- bzw.
Haushaltsausstattung, gesundheitliche Beeinträchtigungen bei all täglicher Arbeit, ohne allgemeinen oder be-
rufsbildenden Schulabschluss, 50% des mittleren Bruttoerwerbseinkommens mit gleichem Bildungsniveau.

6  Zur Erfassung von sozialer Ausgrenzung im Bereich Gesundheit wurden u.a. folgende Einzelaspekte verwen-
det: „Wenn ich krank bin, bekomme ich nur schwer medizinische Hil fe, weil i ch keine Krankenversicherung
habe“. „ Ich kann es mir nicht leisten, mich gesund und vitaminreich zu ernähren.“ Ein Beispiel aus dem Be-
reich Teilnahme am gesellschaftlichen Leben lautet: „ Ich habe keine Familienangehörigen, mit deren Hil -
fe/Unterstützung ich rechnen kann.“

7 Um nur einen Aspekt herauszugreifen, der Armut von Ausgrenzung unterscheidet: Während im Ausgrenzungs-
begriff prinzipiell eine Dichotomie zwischen „ innen“ und „außen“ angelegt ist, ist (Einkommens-) Armut auf
einem Kontinuum zwischen „oben“ und „unten“ angesiedelt.
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2.2 Hat Armut in Deutschland zugenommen?

Die Antwort auf diese Frage ist schwierig, da sich nicht nur je nach verwendetem Armutskonzept,

sondern auch je nach Datenbasis unterschiedliche Antworten, also Entwicklungstrends ergeben.

Auch ist die Entwicklung bei einzelnen Gruppen unterschiedlich verlaufen.

Die Zahl der Sozialhilfebeziehenden8 in Deutschland ist seit 1997, als ein Höchststand von fast 2,9

Milli onen erreicht wurde, leicht zurückgegangen auf 2,76 Milli onen Ende 2002. Die Sozialhil fe-

quote ist von 3,5% auf 3,3% zurückgegangen. Der Rückgang wird u.a. auf die Zunahme aktivie-

render Leistungen auf kommunaler Ebene zurückgeführt (vgl. auch con_sens 2001). Eine genaue-

re Analyse zeigt, dass die Zahl der Bezieher nur in den alten Bundesländern zurückgegangen ist;

in den neuen Ländern ist die Zahl der Bezieher – auf deutlich niedrigerem Niveau – weiter ange-

stiegen (1997: 382.000, 2000: 421.000; vgl. Schaubild 1). Die Sozialhil fequoten in West- und

Ostdeutschland nähern sich immer weiter an.

Und auch bei einzelnen Empfängergruppen ist die Entwicklung nicht einheitlich verlaufen: Der

Rückgang der Fallzahlen betriff t alle Altersgruppen bis auf die über 60jährigen, deren absolute

Zahl seit 1997 gestiegen ist. Bei den Bedarfsgemeinschaften hat die Zahl der Alleinerziehenden

zugenommen, während die Zahl der Ehepaare mit Kindern stark zurückgegangen ist. Die beson-

dere Betroffenheit der Alleinerziehenden drückt sich auch in den Sozialhil fequoten aus: Während

„nur“ 2% der Ehepaare mit Kindern auf Sozialhil fe angewiesen sind, trifft dies auf mehr als jede

Vierte allein erziehende Frau zu.

Schaubild 1: Entwicklung der Sozialhil fe (HLU) in Deutschland

Empfänger von Hil fe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende.
Quelle: 1963-1998: Deutscher Bundestag (2001: Anhangtabelle II .5); 1999 ff.: Statistisches Bundesamt, Fachse-
rie 13, Sozialhil fe, verschiedene Jahrgänge.

                                                  
8  Gemeint ist hier und im Folgenden immer die Hil fe zum Lebensunterhalt.
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Bei der relativen Einkommensarmut deuten die vorliegenden Ergebnisse auf eine Zunahme seit

den 1970er bzw. 1980er Jahren und eine relative Konstanz in den 1990er Jahren hin. Legt man die

50%-Grenze nach der älteren OECD-Skala zu Grunde, die in Deutschland „eine gewisse gesell-

schaftliche Akzeptanz“ besitzt (Hauser/Becker 2001: 41), war in Deutschland 1998 etwa jeder

Zehnte einkommensarm (Deutscher Bundestag 2001: 39). Krause (2003: 103 ff.) ermittelte auf

Basis des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP)9, dass Einkommensarmut in Deutschland nach der

50%-Grenze in den 1990er Jahren leicht zugenommen hat, von 9,3% 1991 auf 9,6% 2000. Eben-

falls auf Grundlage von Daten des SOEP berichten Becker u.a. (2003: 77 ff.), dass Einkom-

mensarmut in Westdeutschland zwischen 1983 und 1999 von 11,1% auf 13,5% angestiegen ist.

In internationalen Vergleichen setzt sich immer mehr durch, 60% des Medians nach der modifi-

zierten OECD-Skala als Armutsgrenze zu verwenden. Nach dem „Nationalen Aktionsplan für

Deutschland zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 2003-2005“ (BMGS 2003)

waren 2001 in Deutschland 10,9% der Bevölkerung arm. Seither scheint die Armut nach dieser

Definition zugenommen zu haben, denn in der Fortschreibung des nationalen Aktionsplans wird

für 2002 eine Armutsquote von 12,7% ausgewiesen.

Im europäischen Vergleich hängt die Positionierung von Deutschland davon ab, welches Bezugs-

jahr und welche Armutsdefinition bzw. –grenze gewählt wird. Höhere Armutsquoten findet man

tendenziell in England und den südeuropäischen Ländern, niedrigere in den skandinavischen (vgl.

z.B. Gall ie/Paugam 2002: 28; Otto/Goebel 2003: 47).

Diese Querschnittsdaten verstellen den Blick dafür, dass, über einen längeren Zeitraum betrachtet,

deutlich mehr Menschen zumindest kurzfristig unter die Armutsgrenze absinken können, als die

jährlichen Armutsquoten zum Ausdruck bringen: So sind zwischen 1992 und 2000 23% der Be-

völkerung in den alten und 18% in den neuen Bundesländern mindestens einmal unter die Ar-

mutsgrenze gefallen (Otto/Siedler 2003: Tabelle 3).

Welche Gruppen sind nun besonders häufig von Einkommensarmut betroffen? Ausländer sind

mehr als doppelt so häufig einkommensarm wie Deutsche: Nach dem ersten Armuts- und Reich-

tumsbericht hatten im Jahre 1998 in Westdeutschland 11% der Deutschen, aber 26% der Auslän-

der weniger als 50% des Durchschnittseinkommens (Deutscher Bundestag 2001: Anhangtabelle

IX.12). Auch Alleinerziehende sind überproportional betroffen: Im Jahre 1998 waren, wiederum

bezogen auf die 50%-Grenze, 27% der Alleinerziehenden mit einem Kind und 42% der Alleiner-

ziehenden mit zwei Kindern einkommensarm (vgl. Schaubild 2).10

                                                  
9  Die Ergebnisse im Armuts- und Reichtumsbericht beruhen auf der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe.
10 In Zusammenhang mit der Armut von Familien sind in der letzten Zeit insbesondere die Auswirkungen der

Verwendung unterschiedli cher Äquivalenzskalen diskutiert worden: So fallen die  Armutsquoten von Familien
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Schaubild 2: Armutsquoten ausgewählter Haushaltstypen

Einkommensarmut gemessen nach der 50%-Grenze (Mittelwert, alte OECD-Skala), 1998, Deutschland.
Quelle: Deutscher Bundestag (2001: Anhangtabelle I.23).

Von einigen Autoren wird seit einigen Jahren von einer „ Infantili sierung der Armut“ (Hau-

ser/Semrau 1990: 30) gesprochen, um auszudrücken, dass die Armutsbetroffenheit der Kinder

gestiegen sei, während die der Älteren – früher die Armutsgruppe „par excellence“ – rückläufig

sei. Tatsächlich ist die Sozialhilfequote der über 65jährigen von 1,8% 1980 auf 1,3% 2002 zu-

rückgegangen, während die der Kinder unter 18 Jahre von 2,1% auf 6,6% gestiegen ist. Bei der

Einkommensarmut deutet sich möglicherweise eine Trendumkehr an, da die Armut der Älteren

seit 1993 wieder angestiegen ist: Der Anteil einkommensarmer Personen über 65 Jahre in West-

deutschland (weniger als 50% des Durchschnittseinkommens) ging zwischen 1973 und 1993 von

13,3% auf 8,5% zurück. Danach stieg die Armutsquote dieser Bevölkerungsgruppe allerdings

wieder an auf 10,9% im Jahre 1998. Die Armutsbetroffenheit der westdeutschen Gesamtbevölke-

rung nahm zwischen 1973 und 1998 von 6,5% auf 10,9% zu. Bei den Kindern unter sechs Jahren

verdoppelte sich die Armutsquote von 8% auf 15,9%, wobei sie seit 1993 (17%) wieder rückläu-

fig ist (Deutscher Bundestag 2001: Anhangtabelle I.13).

Arbeitslosigkeit ist ebenfalls mit einem hohen Armutsrisiko verbunden: Die Armutsquote in Ar-

beitslosenhaushalten in Westdeutschland liegt seit 1985 bei etwa 30% und damit etwa drei mal so

hoch wie im Durchschnitt (Deutscher Bundestag 2001: Anhangtabelle V.15). Die Armutsbetrof-

fenheit hängt dabei allerdings stark vom Haushaltstyp und von der konkreten Erwerbskonstellati-

on im Haushalt ab (vgl. genauer Hanesch 2001).

                                                                                                                                                              
nach der sog. modifizierten OECD-Skala deutlich geringer aus als nach der alten, während umgekehrt die Ar-
mutsquote von Alleinstehenden zunimmt.
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2.3 Schützt Erwerbstätigkeit vor Armut?

Ende 2001 waren 142.000 Sozialhil febeziehende (= 8,7% der Bezieher im erwerbsfähigen Alter)

erwerbstätig. Bezogen auf die 50%-Armutsgrenze waren 1998 in Deutschland knapp 8% der Per-

sonen in Haushalten mit Erwerbstätigen arm. Die Armutsquote in Erwerbstätigen-Haushalten liegt

damit unter denen für die Gesamtbevölkerung und ist seit Anfang der 1990er Jahre mit Schwan-

kungen etwa konstant geblieben.

Die Armutsbetroffenheit hängt dabei stark von der konkreten Erwerbskonstellation im Haushalt

ab (vgl. zum Folgenden Hanesch 2001): So steigt das Armutsrisiko jenseits des „Normalarbeits-

verhältnisses” deutlich an. Im Jahre 1998 waren in den alten Ländern 6% der Personen in Nor-

malarbeitnehmerhaushalten11, aber 17% in sonstigen Arbeitnehmerhaushalten arm. Auch in

Selbstständigen-Haushalten ist die materielle Lage nicht selten prekär, wie die überdurchschnitt-

lich hohe Armutsquote von 14% zeigt. Sind Kinder im Haushalt, ist die Armutsbetroffenheit in

Erwerbstätigen-Haushalten ebenfalls höher als im Durchschnitt. In Paarhaushalten mit minder-

jährigen Kindern lag die Armutsquote 1998 bei 12%, in Ein-Eltern-Haushalten bei 15%.

Während Haushalte mit zwei Erwerbstätigen relativ selten von Armut betroffen sind – bei zwei

Partnern im Normalarbeitsverhältnis oder einem Normal- und einem sonstigen Arbeitsverhältnis

kommt Armut selten vor –, steigt das Armutsrisiko in Paarhaushalten stark an, wenn nur ein Part-

ner erwerbstätig ist (vgl. Schaubild 3).

Dies gilt auch, wenn der Verdienst in den mittleren Bereich hineinragt. In Haushalten mit einem

erwerbstätigen und einem nicht erwerbstätigen Partner lag die Armutsquote in der niedrigsten

Verdienstgruppe 1998 in den alten Ländern bei 26%, in der zweitniedrigsten Stufe bei 28% und in

der dritten Stufe immer noch bei 19%. Aber auch bei zwei Verdienern im Haushalt ist Armut

nicht ausgeschlossen. Wenn beide Verdiener Niedriglohnbezieher sind, was allerdings relativ

selten vorkommt, liegt die Armutsquote bei weit überdurchschnittlichen 48%.

                                                  
11 Hierunter werden „abhängig Beschäftigte in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis“ verstanden.
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Schaubild 3: Armutsquoten in Erwerbstätigenhaushalten nach Erwerbskonstellation

Erw.= Erwerbstätig; normal Erwerbstätig = abhängig Beschäftigte in einem Vollzeitarbeitsverhältnis. Einkom-
mensarmut gemessen nach der 50%-Grenze (Mittelwert, alte OECD-Skala), 1998, West-Deutschland.
Quelle: Hanesch (2001: 114, Tabelle 1.13).

Die vorliegenden Daten zeigen also: In bestimmten Konstellationen sind Armut und Erwerbstä-

tigkeit in Deutschland kein Gegensatz. Erwerbstätigkeit schützt nicht immer vor Armut, insbe-

sondere dann nicht, wenn es sich um „Nichtnormalarbeitsverhältnisse“ handelt, wenn Kinder da

sind und wenn nur ein Verdiener im Haushalt ist. Es gibt somit „working poor“ in Deutschland.

Verglichen mit den USA ist der Anteil (noch) relativ  gering, verglichen mit anderen europäischen

Staaten durchaus beachtlich, wenngleich die Datenlage hier nicht eindeutig ist (vgl. Leib-

fried/Schmid 2002).

2.4 Gibt es Wege aus der Armut?

Die dynamische Armutsforschung hat seit Ende der 1980er Jahre den Blick auf Armutsverläufe

und -karrieren gelenkt. Die Ergebnisse deuten auf eine Verzeitlichung und Entgrenzung von Ar-

mut hin: Es gibt keine Verfestigung in dem Sinne, dass immer dieselben Personen betroffen sind.

Auch Angehörige mittlerer Einkommensschichten sind mit dem Risiko zumindest kurzfristiger

Armut konfrontiert. Auf Basis von Längsschnittdaten konnte insbesondere gezeigt werden, dass

Armut und Sozialhil febezug häufig nur vorübergehende Phasen im Leben sind. Es gibt eine hohe

Fluktuation im unteren Einkommensbereich und unterschiedliche Wege in die, durch die und aus

der Armut heraus. Armutskarrieren sind nicht deterministisch, im Sinne von Einbahnstraßen, zu

verstehen.
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Nach Ergebnissen der Bremer Längsschnittstudie sind etwa die Hälfte der neu begonnenen Sozi-

alhil febezüge nach spätestens einem Jahr wieder beendet (vgl. z.B. Buhr 1995; Leise-

ring/Leibfried 1999).12 Auch im Bereich der Einkommensarmut zeigt sich eine hohe Mobili tät

und ein relativ geringes Ausmaß von Langzeitarmut. So waren weniger als 4% der westdeutschen

Bevölkerung in jedem Jahr zwischen 1991 und 1997 einkommensarm (vgl. Hanesch u.a. 2000:

106). Umgekehrt werden auch hohe Einkommenspositionen nicht dauerhaft eingenommen: In den

alten Bundesländern lebten zwischen 1992 und 1998 nur 10% durchgängig oberhalb der Reich-

tumsgrenze (vgl. Weick 2000).

Große Sprünge sind jedoch selten: Aufstiege aus der Armut führen häufig nur in den Bereich des

prekären Wohlstands, also nur knapp über die Armutsgrenze. Und extreme Abstiege sind ebenso

selten: Im Zeitraum von 1995 bis 1998 stiegen etwa 25% der Haushalte unter der Armutsgrenze in

den armutsnahen Bereich zwischen 50% und 60% des Durchschnittseinkommens auf, ebenso viele

erreichten eine Einkommensposition zwischen 60% und 100%. Lediglich 5% gelang innerhalb der

vier Jahre der Sprung in eine überdurchschnittliche Einkommensposition. Umgekehrt sind im selben

Zeitraum 37% der Wohlhabenden (über 200% des Durchschnittseinkommens) in eine niedrigere

Einkommensposition abgestiegen, nur 2% erli tten allerdings so gravierende Einkommensverluste,

dass sie am Ende in einer unterdurchschnittlichen Einkommensklasse waren (Wagner/Krause 2001:

91ff.). Die Chancen, aus einer unteren Einkommenslage aufzusteigen, scheinen sich dabei seit

Mitte der 1990er Jahre verschlechtert zu haben. Zugleich hat das Risiko des sozialen Abstiegs

zugenommen (vgl. Schmid 2002; Wagner/Krause 2001).

Auch qualitative Ergebnisse, z.B. aus der Bremer Langzeitstudie deuten an: Armut ist durchweg

kein sich selbst verstärkender Prozess, aus dem es nur schwer ein Entkommen gibt. Lediglich bei

einer kleinen Gruppe von multipel deprivierten Personen ist von Verfestigungs- und Ausgren-

zungstendenzen auszugehen, die zudem durch den Sozialstaat verstärkt werden können, wenn die

Betroffenen als „hoffnungslose Fälle“ von sozialstaatlichen Maßnahmen ausgeschlossen werden

(vgl. Ludwig 1996).

2.5 Schützt Sozialhilfe vor Armut?

Bei dieser Frage geht es um die Effektivität der Sozialhilfe in Hinblick auf das Ziel der Armuts-

vermeidung. Ob Sozialhil febeziehende (einkommens-)arm sind, hängt entscheidend davon ab, wie

hoch das soziokulturelle Existenzminimum angesetzt wird, das mit den Regelsätzen der Sozialhil-

                                                  
12 Ähnliche Ergebnisse wurden für andere Städte gefunden (vgl.  z.B. für Bielefeld Golsch 2000). Und auch

neuere Analysen mit dem Sozio-ökonomischen Panel kommen zu dem Ergebnis, dass Sozialhil feverläufe häu-
fig nur von kurzer Dauer sind (Gebauer u.a. 2002: insbesondere 93 ff.).



15

fe abgedeckt werden soll . In der Vergangenheit wurden die Regelsätze der Sozialhil fe mehrfach

„gedeckelt“ , eine fälli ge Regelsatzreform wurde „auf die lange Bank geschoben“ (vgl. Buhr

2003)13, was im Endeffekt einer Aushöhlung des Bedarfsprinzips der Sozialhil fe gleichkommt. So

mussten die Sozialhil febeziehenden – nach deutlichen Steigerungsraten zwischen 1990 und 1993

– durch die Deckelung der Regelsätze und das Hinausschieben einer grundlegenden Reform reale

Verluste hinnehmen: Preisbereinigt sank  der Regelsatz zwischen 1993 und 2000 um 2% (alte

Länder) bzw. 3,3% (neue Länder) (Deutscher Bundestag 2001: Anhangtabelle II.3).

In welchem Verhältnis stehen aber nun die Sozialhil feregelsätze zu anderen Armutsgrenzen? Bei

einigen Haushaltstypen, insbesondere Ehepaaren mit Kindern, liegt das Sozialhil feniveau (aller-

dings ohne einmalige Leistungen) unterhalb der 50%-Einkommensarmuts-Grenze. Bei Alleiner-

ziehenden liegt es etwas darüber, was auf die Mehrbedarfszuschläge zurückzuführen ist, die dieser

Gruppe zustehen (vgl. z.B. Bäcker 2002a). Unter Berücksichtigung von einmaligen Leistungen

dürfte das Sozialhil feniveau etwa an die 50%-Grenze heranreichen oder diese sogar überschreiten

(vgl. auch Behrendt 2002). Bei einigen Gruppen, die auf niedrigere Leistungen verwiesen sind,

wie Asylbewerber, wird die 50%-Grenze dagegen deutlich unterschritten.14

Die Differenz zwischen den Einkommensarmutsquoten (etwa 10%)  und der Sozialhilfequote (gut

3%) kann also nicht (allein) dadurch erklärt werden, dass die Sozialhil fesätze unterhalb der Ein-

kommensarmutsgrenze liegen. Vielmehr ist in Rechnung zu stellen, dass nach wie vor ein großer

Teil der Sozialhil feberechtigten seine Ansprüche nicht geltend macht (vgl. Bäcker 2002a; Neu-

mann 2000). Die 2003 eingeführte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung soll hier

für eine Teilgruppe Abhil fe schaffen (vgl. Buhr 2003).

Zusammenfassend gesagt: „Die Aussage ‚Armut trotz Sozialhil fe’ ist differenziert zu bewerten.

Sie trifft uneingeschränkt auf die Personen zu, die ihren Rechtsanspruch auf Hil fe zum Lebens-

unterhalt nicht geltend machen. Sie triff t auch zu auf Personen, die vom Bezug der Sozialhil fe

ausgeschlossen sind und dennoch ein niedriges Einkommen haben oder auf Personen, die – wie

                                                  
13 Durch die Sozialhilfereform von 1996 wurden die Kriterien für die Regelsatzbemessung nach dem so ge-

nannten Statistikmodell , das 1990 das Warenkorbmodell abgelöst hatte, und die Datengrundlage explizit in §
22 BSHG aufgenommen: „Die Regelsätze sind so zu bemessen, dass der laufende Bedarf dadurch gedeckt
werden kann. Die Regelsatzbemessung hat Stand und Entwicklung von Nettoeinkommen, Verbraucherver-
halten und Lebenshaltungskosten zu berücksichtigen. Grundlage sind die tatsächlichen, statistisch ermittelten
Verbrauchsausgaben von Haushalten in unteren Einkommensgruppen. Datengrundlage ist die Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe. Die Bemessung ist zu überprüfen und gegebenenfall s weiterzuentwickeln, sobald
die Ergebnisse einer neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vorliegen“. Für eine Übergangsfrist bis
zur Ausgestaltung des Bemessungssystems durch Rechtsverordnung sollten die Regelsätze zum 1.7.1996 um
1% und 1997 und 1998 entsprechend der Rentenentwicklung steigen. Eine Novelli erung der Regelsatzverord-
nung, in der die Einzelheiten der Bemessung und Fortschreibung der Regelsätze festgelegt werden, wurde je-
doch zunächst nicht in Angriff genommen. Vielmehr wurden die Übergangsregelungen unter der neuen rot-
grünen Koalition mehrmals verlängert, zuletzt bis 2005.

14 Bei Asylbewerbern liegt das Bedarfsniveau um 20% niedriger als bei „normalen“ Sozialhil febeziehenden.
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Asylbewerber – auf ein sehr niedriges Bedarfsniveau verwiesen werden, das deutlich unter der

50%-Armutsschwelle liegt“ (Bäcker 2002a: 303).

2.6 Sind Arme ausgegrenzt?

Zur Messung von Ausgrenzung wird häufig auf die Kumulation von Unterversorgungserschei-

nungen in mehreren Lebensbereichen abgestellt . Wenn Einkommensarmut und Unterversorgung

in anderen Lebensbereichen zusammen treffen, kann in Anlehnung an Hübinger (1996: 180) von

einer „konsistenten Armutslage“ gesprochen werden, die als Indiz für Ausgrenzungsprozesse ge-

nommen werden kann: „Der extreme Mangel an finanziellen Mitteln, der gleichzeitig auch mit

Defiziten und Unterversorgungen in anderen Lebensbereichen verknüpft ist, entspricht einem Bild

der Armut, das sich durch dauerhafte multiple Deprivation und eine umfassende Verfestigung der

Ausgrenzungserscheinungen im Lebensverlauf auszeichnet ...“ .15

Der Armutsbericht des DGB und Paritätischen Wohlfahrtsverbandes von 1994 weist aus, dass

Anfang der 1990er Jahre 7 bis 8% der Bevölkerung von „kumulierter Armut“ betroffen waren,

d.h. in mindestens zwei von vier Bereichen (Einkommen, Arbeit, Bildung, Wohnen) unterversorgt

waren (Hanesch u.a. 1994: 179 ff.). Andreß (1997, 1999) ermittelte, dass 5% der westdeutschen

und 12% der ostdeutschen Bevölkerung als „deprivationsarm“ einzustufen sind.16 Böhnke (2002)

bildete einen zusammenfassenden Indikator für Ausgrenzung, bei dem objektive Mehrfachbelastun-

gen (= mindestens zwei materielle Notlagen und mindestens eine Dimension geringer sozialer Teil-

habe)17 und subjektive Selbsteinschätzung (= Unzufriedenheit mit den eigenen Teilhabemöglichkei-

ten) kombiniert wurden. Etwa ein Prozent der westdeutschen und drei Prozent der ostdeutschen Be-

völkerung waren dieser Gruppe zuzuordnen. „Nicht nur ihre ‚objektiven’ Lebensbedingungen genü-

gen nicht den allgemein anerkannten Standards, auch die Teilhabechancen sind reduziert und führen

zu der Einschätzung am Rande der Gesellschaft zu stehen“ (Böhnke 2002: 57).

Ein niedriges Einkommen und niedriger Lebensstandard müssen nicht zusammenfallen:  Nach

Böhnke und Delhey (2001) sind in Westdeutschland 4%, in Ostdeutschland 6% von „doppelter

                                                  
15 Zu konsistenten und inkonsistenten Armutslagen vgl. auch Buhr (1998) und  Buhr/Hagen (2001).
16 Als Grundlage für die deprivationsbasierte Armutsgrenze wurden 29 Aspekte erhoben, mit denen „das Aus-

maß der Teilhabe der Individuen an dem in einer Gesellschaft übli chen oder allgemein für notwendig erach-
teten Lebensstandard reflektiert“ werden sollte (Andreß 1999: 107), z.B. „keine feuchten Wände“, „WC in der
eigenen Wohnung“, „Kontakt mit Nachbarn“, „sich regelmäßig neue Kleidung kaufen“, „Spielzeug für Kin-
der“. Auf Detail s der relativ komplexen Bildung des Deprivationsindex kann hier nicht eingegangen werden.

17 Berücksichtigt wurden die Lebensbereiche Arbeit, Einkommen, ungenügender Lebensstandard, Bildung,
Wohnung und Wohnumgebung. Soziale Teilhabe wurde über die Dimensionen Anomie, Ängste und Sorgen,
soziale Isolation, politisches Desinteresse erfasst.
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Armut“ (Einkommensarmut in Kombination mit Deprivation18) betroffen. „Nur“ einkommensarm

ohne auffälli ge Unterversorgungserscheinungen sind 5% in Westdeutschland, 9% in Ostdeutsch-

land. „Nur“ versorgungsarm bei einem Einkommen über der Armutsschwelle sind in beiden Tei-

len Deutschlands 6%.

Der Anteil der Bevölkerung, der in mehreren Dimensionen unterversorgt oder von einem allge-

mein akzeptierten Lebensstandard ausgeschlossen ist, ist nach den vorliegenden Untersuchungs-

ergebnissen somit relativ gering und niedriger als der Anteil der Einkommensarmen. Danach ist

also nicht davon auszugehen, dass große Teile der deutschen Bevölkerung sozial ausgegrenzt sind

oder sich in einer konsistenten Armutslage befinden, d.h. sowohl einkommensarm als auch in ande-

ren Bereichen unterversorgt sind.

Sozialhil febeziehende befinden sich jedoch offenbar in einer besonders prekären Lebenslage. Sie

sind besonders häufig von Deprivationsarmut betroffen und berichten über Einschränkungen z.B.

bei Urlaub, Bekleidung oder Gesundheitsvorsorge. „Anders ausgedrückt: Sozialhilfeempfänger

sind die Gruppe, die in beiden Dimensionen unterversorgt ist. Sie haben nicht nur ein niedriges Ei n-

kommen, sondern auch einen geringen Lebensstandard. Vermutlich ist dieser deshalb so gering, weil

dieser Personenkreis bereits seit längerem nicht die finanziellen Ressourcen hat, um sich einen an-

gemessenen Lebensstandard leisten zu können“ (Andreß 1999: 131 f.).

Als besonders problematisch wird in der Regel auch Armut bei Kindern eingestuft (Butterwegge

2000; Klocke/Hurrelmann 2000; Otto 1997). Differenzierte Studien zeigen allerdings auch hier,

dass Einkommensarmut nicht mit Deprivation zusammen fallen muss (vgl. zusammenfassend

Holz/Skoluda 2003): Es gibt sowohl „arme Kinder im Wohlergehen“, also Kinder in einkom-

mensarmen Famili en, die keinerlei Auffälli gkeiten im kulturellen, sozialen oder gesundheitlichen

Bereich oder im Bereich der Grundversorgung aufweisen, als auch „multipel deprivierte nicht

arme Kinder“ , also Kinder in Famili en oberhalb der Armutsgrenze, die in einigen Bereichen stark

depriviert sind. Offenbar ist es möglich, dass Kinder trotz Armut „unbeschadet“ aufwachsen.

3. Szenar io: Das zukünft ige Bild der Armut in Deutschland

3.1 Rot-Grüne Reformpoli tik

Seit der Vorlage des ersten Armuts- und Reichtumsberichts im Frühjahr 2001 hat die rot-grüne

Bundesregierung im Rahmen der Agenda 2010 eine Reihe von sozialpoli tischen Reformen auf

                                                  
18 Grundlage für den Deprivationsindex waren ähnlich wie bei Andreß 22 Lebensstandard-Merkmale.
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den Weg gebracht, die nicht zuletzt auf die „Aktivierung“ von Arbeitslosen und Sozialhil febezie-

henden zielen. Die Frage ist, wie sich diese Reformen auf  die Entwicklung der Armut in

Deutschland auswirken werden. In dieser Hinsicht scheinen insbesondere die folgenden Reform-

gesetze bzw. -projekte von Bedeutung:

- Die Einführung der bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung, mit der u.a. die verdeckte Altersarmut beseitigt werden soll .

- Die Regelsatzreform zur Sozialhil fe, die sich am sog. Statistikmodell orientiert und u.a.

eine stärkere Pauschalierung der Leistungen vorsieht.

- Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhil fe und Sozialhil fe zum Arbeitslosengeld II ab

2005.

- „Aktivierungsmaßnahmen“ und verschärfte Zumutbarkeitsregelungen im neuen SGB II,

die darauf zielen, Armut durch Integration in das Erwerbsleben zu bekämpfen.

 - Die Gesundheitsreform, die u.a. Zuzahlungen zu Heilmitteln und die Einführung der Pra-

xisgebühr für Arztbesuche gebracht hat.

- Die (geplante) Rentenreform, die auf geringere Rentenanpassungen, veränderte Anwart-

schaftszeiten und ein niedrigeres  Renteniveau in Zukunft hinausläuft.

Insgesamt gesehen ist es nicht einfach, „Prognosen“ über die Auswirkungen dieser (und anderer)

Maßnahmen abzugeben: Erstens ist bei einigen Reformen noch nicht ganz klar, wie sie konkret

umgesetzt werden. Zweitens können die verschiedenen Bereiche nicht isoliert voneinander be-

trachtet werden. Drittens spielen noch weitere Faktoren eine Rolle für die Armutsentwicklung, die

bisher nicht genannt wurden, etwa die Steuerreform oder die konjunkturelle Entwicklung sowie

auch famili enpoli tische Maßnahmen. Ein umfassendes Wirkungsmodell kann hier nicht vorgelegt

werden.19 Gleichwohl können die Ziele und Maßnahmen der Reformgesetze auf ihre Konsistenz

hin überprüft, notwendige Voraussetzungen für die Zielerreichung benannt, Zusammenhänge zwi-

schen Poli tikbereichen aufgedeckt und einige empirisch begründete Vermutungen über die Folgen

der Reformen in Hinblick auf das Ausmaß und die Struktur von Armut angestellt werden.

                                                  
19 Um die Wirkungen unterschiedli cher Rahmenbedingungen und sozialpoli tischer Reformen auf die Lebenslage

der Bevölkerung zu quantifizieren, ist ein komplexes Mikrosimulationsmodell erforderli ch, was für Deutsch-
land – z.B. aufbauend auf Arbeiten des früheren Sonderforschungsbereichs 3 (Galler/Ott 1994) – noch zu ent-
wickeln wäre. Ökonometrische Simulationsmodelle existieren allenfalls für spezifische (Teil-) Fragestellun-
gen, z.B. die fiskali schen Konsequenzen und Arbeitsmarkteffekte unterschiedli cher Reformkonzepte in der
Sozialhilfe (insbesondere Kombi-Lohn-Modelle und negative Einkommenssteuer; vgl. z.B. Kaltenborn 2000;
Steiner/Jacobebbinghaus 2003).
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Im Folgenden werden die einzelnen Reformgesetze zunächst getrennt von einander in Hinblick

auf ihre Armutsrelevanz untersucht. Daran anschließend werden die Folgen der Reformen für die

Armutsentwicklung zusammengefasst, wobei die im zweiten Abschnitt gestellten Fragen wieder

aufgegriffen werden.

3.1.1 Grundsicherungsgesetz

Durch das Grundsicherungsgesetz, das 2003 in Kraft getreten ist, soll das Problem der „verdeck-

ten Armut“ im Alter verringert werden, indem bei Älteren und dauerhaft Erwerbsgeminderten

weitgehend auf den Unterhaltsrückgriff gegenüber Eltern oder Kindern verzichtet wird. Dahinter

steht die Annahme, dass von den Regeln über die Unterhaltspfli chten in der Vergangenheit häufig

eine „abschreckende Wirkung“ ausging mit der Folge, dass gerade ältere Menschen die ihnen

zustehenden Leistungen nicht in Anspruch nahmen, weil sie nicht woll ten, dass ihre Kinder in

Regress genommen werden.20

Ob das Gesetz seine Ziele erreicht, also die verdeckte Armut beseitigt wird und ältere Menschen

in Zukunft nicht mehr auf (aufstockende) Sozialhil fe angewiesen sind, ist noch nicht klar. Es gibt

Hinweise auf Implementationsprobleme und Nachbesserungsbedarf (vgl. Buhr 2003; Lutter 2003;

Schoch 2002; Tänzer 2003). So wird ein Teil der Personen mit Anspruch auf Grundsicherung,

etwa solche mit Anspruch auf Mehrbedarfszuschläge nach dem BSHG (z.B. wegen kostenauf-

wändiger Ernährung) weiterhin auf ergänzende Sozialhil fe angewiesen sein. Als kritischer Faktor

könnte sich auch erweisen, dass die Durchführung des Grundsicherungsgesetzes organisatorisch

weiterhin den Sozialämtern angegliedert werden kann, wodurch auch in Zukunft Hürden für die

Inanspruchnahme der Grundsicherungsleistung bestehen könnten.21 Insoweit als die vorliegenden

empirischen Studien zum Inanspruchnahmeverhalten auch Informationsdefizite als mögliche Ur-

sachen für die Nichtinanspruchnahme zustehender Sozialleistungen ausmachen, kommt einer gu-

ten Informationspoli tik, z.B. auch von Seiten der Rentenversicherungsträger, ein hoher Stellen-

wert zu, wenn das Grundsicherungsgesetz seine Ziele erreichen wil l.

                                                  
20 Vgl. zu den Ursachen für Nichtinanspruchnahme z.B. Behrendt (2002) und van Oorschot (1998).
21 Das BMGS führt dazu aus: „Träger der Grundsicherung sind – im Einklang mit dem Grundgesetz – die Kreise

und kreisfreien Städte, die die Grundsicherungsleistung auch auszahlen. Die Einrichtung neuer Behörden, z.
B. eines Grundsicherungsamtes, ist nicht vorgegeben, denn der Bund kann den Kreisen und kreisfreien Städ-
ten nicht vorschreiben, durch welche - auch bereits bestehenden - Ämter sie die Grundsicherung umsetzen.
Der Gesetzgeber ist aber davon ausgegangen, dass die Durchführung der Grundsicherung getrennt von der So-
zialhilfe erfolgt. Unter dieser Voraussetzung ist eine Durchführung der Grundsicherung auch unter dem
‚Dach’ des Sozialamtes möglich“ (http://www.bmgs.bund.de/deu/gra/themen/sicherheit/grundsicherung). Wie
Tänzer (2003: 244) berichtet, ist der „gesetzgeberische Appell“ , die Grundsicherungsstellen räumlich von den
Sozialämtern zu trennen, „vielfach ungehört verhallt“ , da der Sozialhilfesachbearbeitung teilweise auch die
Grundsicherungsbearbeitung übertragen worden ist.
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Wieweit die bedarfsorientierte Grundsicherung also tatsächlich dazu beiträgt, Alten und Erwerbs-

geminderten den Zugang zu Sozialleistungen zu erleichtern und damit deren Lebenslage zu ver-

bessern, muss sich also künftig erst noch erweisen. Statistische Daten hierzu sind noch nicht ver-

fügbar.

 3.1.2  Regelsatzreform

Die Regelsätze der Sozialhil fe bilden über den Bereich der Sozialhil fe hinaus die Bemessungs-

grundlage für andere Leistungen, insbesondere die 2003 neu eingeführte Grundsicherung im Alter

und bei Erwerbsminderung sowie auch für das neue ALG II. Darüber hinaus spielt das in den Re-

gelsätzen zum Ausdruck kommende Existenzminimum auch im Einkommens- und Lohnsteuer-

recht sowie im Unterhaltsrecht und bei der Festlegung der Pfändungsfreigrenzen eine Rolle. In-

soweit kommt den Regelsätzen und der Regelsatzreform eine große Bedeutung zu.

Nachdem im Dezember 2003 eine Neuregelung der Sozialhil fe und deren Einordnung in das So-

zialgesetzbuch (XII) beschlossen worden waren,22 wurde im Januar 2004 auch der Entwurf einer

neuen Regelsatzverordnung vorgelegt (Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

2004). Kern der Regelsatzreform sind eine Neubemessung der Regelsätze nach dem sog. Stati-

stikmodell und eine stärkere Pauschalierung der Leistungen. So sind nach §28 SGB XII die mei-

sten der bisherigen einmaligen Leistungen (z.B. für Bekleidung oder Hausrat) in Zukunft pauschal

mit den Regelsätzen abgedeckt. Grundlage für die Bemessung der Regelsätze nach dem Statistik-

modell sind die „Verbrauchsausgaben der untersten 20 vom Hundert der nach ihrem Nettoein-

kommen geschichteten Haushalte der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe nach Herausnah-

me der Empfänger von Leistungen der Sozialhil fe“ (§2 Abs. 3, Entwurf Regelsatzverordnung).

Durch Fortschreibung des Ausgangswertes aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

(EVS) von 1998 (die EVS von 2003 ist noch nicht ausgewertet) ergibt sich für Westdeutschland

ein Eckregelsatz für den Haushaltsvorstand von 345 Euro. Dies entspricht ziemlich genau dem

bisherigen Eckregelsatz ergänzt um einen Pauschalbetrag von 15% für einmalige Leistungen.23 Da

die EVS nur alle fünf Jahre aktualisiert wird, sollen die Regelsätze in den Jahren, in dem keine

Neubemessung erfolgt, entsprechend der Entwicklung des allgemeinen Rentenwertes fortge-

schrieben werden.

                                                  
22 Die Sozialhilfereform tritt allerdings erst zum 1. Januar 2005 zeitgleich mit der Grundsicherung für Arbeitssu-

chende (ALG II ) in Kraft.
23 Dieser Betrag wurde bereits im Dezember 2003 „vorsorgli ch“ in § 20 des vierten Gesetzes für moderne

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt als Regelleistung für das neue Arbeitslosengeld II festgelegt.
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Was darüber hinaus den Aufbau der Regelsätze angeht, wurden die Altersgruppen und die Anteile

des Eckregelsatzes, die auf die einzelnen Altersgruppen entfallen, neu bestimmt. Statt der bisheri-

gen vier Altersgruppen gibt es in Zukunft nur noch zwei: Bis zur Vollendung des 14. Lebensjah-

res erhalten Haushaltsangehörige 60% des Eckregelsatzes des Haushaltsvorstands, ab Vollendung

des 14. Lebensjahres 80%. Für Kinder unter sieben Jahren bedeutet die Neuregelung eine Verbes-

serung. Für über 7jährige ist der Regelsatzanteil jedoch um 5%, für über 14jährige sogar um 10%

niedriger als bisher. In den Stellungnahmen der Verbände zum Entwurf der Regelsatzverordnung

wird nicht zuletzt kritisiert, dass weder die Verringerung der Altersstufen und die zum Teil deutl i-

che Senkung der Regelsatzanteile noch die Abschläge, mit denen aus den einzelnen Ausgabenab-

teilungen der EVS die regelsatzrelevanten Ausgaben im Sinne des notwendigen Lebensbedarfs

abgeleitet werden, begründet worden sind (so z.B. DPWV 2004). Auch wurden die neuen Zuzah-

lungen im Gesundheitswesen bei der Neubemessung der Regelsätze nicht berücksichtigt, d.h. die

Höhe der Regelsätze wurde nicht entsprechend angepasst.24

Insgesamt besteht durch die neue Bemessung der Regelsätze somit die Gefahr, dass das sozio-

kulturelle Existenzminimum abgesenkt wird bzw. dass die Fortschreibung der Regelsätze nach

oben begrenzt werden soll (vgl. dazu auch den Aufruf von Hanesch 2004). Dies ist insbesondere

auch deshalb kritisch zu sehen, weil die Regelsätze schon in den letzten Jahren nicht an die stei-

genden Lebenshaltungskosten angepasst wurden.

Auch die neue Pauschalierung der Leistungen ist zumindest zweischneidig zu beurteilen: Einer-

seits ist die damit verbundene stärkere Autonomie für die Hil febeziehenden zu begrüßen und es

werden auch Gruppen erreicht, die ihre Ansprüche auf einmalige Leistungen früher nicht geltend

gemacht haben. Andererseits müssen Ansparungen aus den laufenden Zahlungen vorgenommen

werden, was in der Praxis zu Problemen führen kann (vgl. Adamy 2003: 290).

3.1.3 Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe

In Zukunft werden erwerbsfähige Sozialhil febeziehende und ihre Angehörigen in die neue Grund-

sicherung für Arbeitssuchende einbezogen. Für diese Gruppe ehemaliger Sozialhil febeziehender

ändert sich finanziell gesehen nicht viel, da das Arbeitslosengeld II von der Höhe her im Wesent-

lichen der bisherigen Sozialhil fe entspricht. Ein großer Teil der ehemaligen Bezieher von Ar-

beitslosenhilfe wird durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhil fe und Sozialhil fe zum Ar-

beitslosengeld II jedoch niedrigere Leistungen als bisher erhalten oder ganz leer ausgehen. Dies

                                                  
24 Zu einer kritischen Diskussion des Statistikmodells allgemein vgl. auch Deutscher Verein für öffentliche und

private Fürsorge (2002: 13 ff.).
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hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass für das ALG II strengere Vorschriften hinsichtlich der

Anrechnung von Einkommen und Vermögen auch des Partners gelten.

Wolfgang Strengmann-Kuhn (2003) schätzt auf der Grundlage des Sozio-ökonomischen Panels,

dass 18% der Arbeitslosenhil febezieher sich gegenüber dem bisherigen Zustand verbessern wer-

den. Hierbei handelt es sich um verdeckt Arme, die bisher ihren Anspruch auf Sozialhil fe nicht

geltend gemacht haben. Bei etwa 5% werde sich nichts ändern, da diese Haushalte bereits jetzt

Sozialhil fe aufstockend zur Arbeitslosenhil fe beziehen. Immerhin 19% werden gar keine Leistun-

gen mehr erhalten, da ihr Haushaltseinkommen ohne Arbeitslosenhil fe über dem Sozialhil febedarf

liegt. Schließlich werden 58% ein Arbeitslosengeld II erhalten, das niedriger ist als die bisherige

Arbeitslosenhil fe. „Durch die Zusammenlegung wird also für diese Personengruppe und ihre An-

gehörigen das Haushaltseinkommen auf das Sozialhil feniveau des Haushalts abgesenkt“ (294).25

Die Neuregelungen im SGB II werden auch Folgen für die zukünftige Absicherung im Alter ha-

ben: Für Bezieher von Arbeitslosenhil fe werden Rentenversicherungsbeiträge auf Basis der Höhe

der Arbeitslosenhil fe gezahlt. Für Bezieher des künftigen ALG II zahlt der Bund dagegen nur

noch einen Mindestbeitrag in die Rentenversicherung ein. Ehemalige Sozialhil febeziehende, die

Arbeitslosengeld II bekommen, werden dadurch zwar erstmals in die Rentenversicherung einbe-

zogen. Für bisherige Bezieher von Arbeitslosenhil fe werden die Rentenansprüche im Durchschnitt

jedoch deutlich abgesenkt oder sie entfallen ganz, wenn keine Bedürftigkeit mehr besteht (Adamy

2003: 290).

In die gegenteili ge Richtung – Erhöhung des verfügbaren Einkommens – wirkt die im Zusam-

menhang mit dem ALG II ebenfalls beschlossene Einführung eines Kinderzuschlages. Hiermit

soll verhindert werden, dass Famili en in Zukunft nur wegen des Vorhandenseins von Kindern auf

Arbeitslosengeld II angewiesen sind.

3.1.4 Aktivierungsmaßnahmen und neue Zumutbarkeit

Im Rahmen der aktivierenden Sozialpoli tik werden Mini- und Midijobs mit geringer sozialer Ab-

sicherung gefördert. Darüber hinaus werden, insbesondere in Zusammenhang mit der Einführung

des ALG II, die Zumutbarkeitskriterien für die Aufnahme von Erwerbsarbeit deutlich verschärft.

„Bei näherem Hinsehen geht es – bei aller Betonung der Integration in den sog. ersten Arbeits-

markt – um Beschäftigung um (nahezu) jeden Preis. Die Zumutbarkeitsanforderungen sind so

definiert, dass nahezu jede Arbeit oder Beschäftigung anzunehmen ist; außer bei der Betreuung

                                                  
25 Zu einer ähnlichen Schätzung kommt auch die Bundesregierung (vgl. Deutscher Bundestag 2003a: 23).
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von Kindern unter drei Jahren oder bei Fehlen vorrangig bereitzustellender Betreuungsplätze sind

kaum Tätigkeiten denkbar, die nicht zumutbar sein könnten“ (Berlit 2003: 204).

Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass Beschäftigung in Zukunft Priorität vor Quali fizierung

eingeräumt werden wird. Bereits jetzt werden Bildungsmaßnahmen des Arbeitsamtes „herunterge-

fahren“ und gerade Problemgruppen wie Ältere oder Ausländer seltener gefördert (Winkel 2003).

Zukünftig sollen vorrangig Maßnahmen eingesetzt werden, die der unmittelbaren Arbeitsaufnah-

me dienen (§ 3 Abs. 1 SGB II ). Für Personen unter 25 Jahre tritt Ausbildung an zweite Stelle: Sie

sind in „Arbeit, Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln“ . D.h. der „Zugang zu

Quali fizierung und beruflicher Stabilit ät (wird) zugunsten der unmittelbaren Aufnahme von

(Hil fs-) Arbeit“ verhindert (Spindler 2003b: 341).

Durch die verschärften Zumutbarkeitsregeln, die insbesondere durch das vierte Gesetz für moder-

ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt im neuen SGB II verankert wurden, besteht somit die Ge-

fahr, dass Arbeitssuchende in Zukunft verstärkt in niedrig bezahlte Stellen gedrängt werden, die

nicht existenzsichernd sind oder die Betroffenen nur knapp über die Armutsgrenze bringen und

zudem wenig Stabilit ät oder Perspektive bieten. „Erwerbsarbeit muss damit keinesfalls mit einer

Überwindung der Sozialhil febedürftigkeit oder mit dem Aufbau zusätzlicher Rentenansprüche

einhergehen“ (Adamy 2003: 289). Und wenn in Zukunft weniger Wert auf (Weiter-) Quali fizie-

rung gelegt wird, dürfte es entsprechend auch weniger Möglichkeiten geben, aus gering bezahlten

Stellen aufzusteigen.

Vermutlich wird in Zukunft auch der Anteil der Arbeitslosen zunehmen, die keine oder nur gerin-

ge Ansprüche auf Arbeitslosengeld (als Versicherungsleistung) haben, dessen Höhe sich am letz-

ten Nettoeinkommen orientiert. Die Gründe hierfür sind die Kürzung der Bezugsdauer des Ar-

beitslosengeldes bei Älteren, veränderte Rahmenfristen für die Berechnung sowie die mögliche

Zunahme niedrig bezahlter und/oder kurzfristiger Beschäftigung mit geringer oder fehlender so-

zialer Absicherung. Hierdurch steigt zumindest das Risiko, im Falle von Arbeitslosigkeit zu ver-

armen.

Aber nicht nur die Erwerbs- und Einkommenssituation, auch andere Aspekte der Lebenslage von

Erwerbstätigen und Arbeitslosen werden durch die Neuregelungen berührt:

So wird - im Rahmen einer Aktivierungspoli tik, die auf die schnelle Vermittlung in den Arbeits-

markt konzentriert ist - die Lösung von Problemen, die sich nicht unmittelbar auf die Erhöhung

der Erwerbsfähigkeit bzw. die Integration in den Arbeitsmarkt auswirken, etwa schwierige

Wohnverhältnisse oder Überschuldung, möglicherweise vernachlässigt (vgl. Bartelheimer u.a.

2003), d.h. hierfür wird zukünftig weniger Geld zur Verfügung gestellt werden.
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Da die Kommunen in Zukunft die Kosten der Unterkunft für die Bezieher von ALG II überneh-

men sollen, wird die „Angemessenheit der Unterkunftskosten zum Schlüsselfaktor für die Be-

grenzung der Mehrkosten“, wie es in der „Tutzinger Erklärung“ des Vereins für Sozialplanung

(VSOP) vom 3. April 2004 heißt. Insoweit ist nicht auszuschließen, dass sich die Wohnsituation

der Arbeitslosen in den nächsten Jahren verschlechtert, weil sie in preiswertere und damit mögli-

cherweise schlechter ausgestattete Wohnungen gedrängt werden. In der „Tutzinger Erklärung“

wird dazu weiter ausgeführt: „Das ohnehin schon knappe Segment des preiswerten Wohnraums

im mietpreisgebundenen Bestand wird nicht ausreichen, um kostengünstige und zugleich ange-

messene Lösungen zu realisieren. Die Kommunen werden die Folgen in Form steigender Ob-

dachlosigkeit und einer Zunahme verfestigter Armutsquartiere zu spüren bekommen und verar-

beiten müssen. Absehbar ist, dass die Etablierung eines sozialstaatlich subventionierten Nied-

riglohnsektors die Ausbreitung von ‚Niedrigwohnquartieren’ in den Städten nach sich zieht.“

Unklar ist insbesondere auch, wieweit Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialhil fe in Zu-

kunft einen Anspruch auf Schuldnerberatung haben.26 Nach Aussagen von Praktikern gibt es be-

reits jetzt Hinweise darauf, dass der Umfang von Schuldnerberatung eingeschränkt und die

Schuldnerberatung nur noch in Hinblick auf das Ziel der Wiedereingliederung in den Beruf erfol-

gen wird.

In dem Maße, in dem gering quali fizierte, unsichere Jobs zunehmen, könnte sich auch der Ge-

sundheitszustand der davon Betroffenen verschlechtern. Denn Bevölkerungsgruppen mit weniger

quali fizierten Berufsabschlüssen und niedrigem Einkommen haben tendenziell einen schlechteren

Gesundheitszustand (Statistisches Bundesamt  2002: 474).

Schließlich wird die Unsicherheit für die Betroffenen zunehmen, wenn nämlich Rechtspositionen

durch Ermessensspielräume bei der Fallbearbeitung ersetzt werden und mit dem Entzug existenz-

sichernder Leistungen bei (vermeintlich) mangelnder Arbeitsbereitschaft gedroht wird (vgl. z.B.

Bartelheimer u.a. 2003;  Berlit 2003; Spindler 2003; Trube 2003). Dabei wird häufig verkannt,

dass Sicherung der eigenen Existenz überhaupt erst Grundlage und Voraussetzung für die Ent-

wicklung von Handlungsperspektiven (und damit auch Aktivierung) ist (vgl. Völker 2002).

3.1.5 Gesundheitsreform

Das „Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung“ hat ebenfalls Auswir-

kungen auf die Lebenslage der Sozialhil feempfänger. Seit Januar 2004 müssen Patienten bei allen

                                                  
26 Vgl. z.B. die Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V. zur

Reform des Sozialhil ferechts.
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ärztlichen Leistungen eine Zuzahlung leisten. Hinzu kommt die sog. Praxisgebühr. Die Zuzahlun-

gen sind bis zum Erreichen einer Belastungsgrenze zu erbringen, die für Sozialhil febeziehende bei

2% des Bruttoeinkommens liegt. Die alte Sozialklausel des SGB V, nach der Bezieher bestimmter

Leistungen von Zuzahlungen völli g befreit waren, ist weggefallen.

Die bisherige Regelsatzverordnung im Rahmen des Bundessozialhil fegesetzes wurde dahinge-

hend geändert, dass der Regelsatz auch die Kosten bei Krankheit umfasst. „Damit wird die Finan-

zierung von Praxisgebühr und Zuzahlungen aus dem Regelsatz bestimmt, ohne dass dieser er-

höhnt wurde, was eine faktische Regelsatzsenkung bedeutet“ (Brühl 2004: 44). Wie oben darge-

stellt, ist auch im Rahmen der Regelsatzreform, d.h. im Entwurf einer neuen Regelsatzverordnung

im Rahmen des SGB XII keine Erhöhung der Regelsätze wegen der Gesundheitsreform vorgese-

hen. Anders gesagt: Das Existenzminimum wird um die Zuzahlungen gekürzt. Um die zusätzli-

chen Kosten begleichen zu können, müssen Sozialhil feempfänger „andere Ausgaben zum not-

wendigen Lebensunterhalt reduzieren“ (Spindler 2004: 55).

Eine Folge der Gesundheitsreform für Sozialhil febeziehende (und andere Niedrigeinkommensbe-

zieher) ist somit, dass deren verfügbares Einkommen durch die Eigenbeteili gungen sinkt und zum

Ausgleich Einschränkungen bei anderen Ausgaben vorgenommen werden müssen. Auf der ande-

ren Seite ist nicht ausgeschlossen, dass die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen in Folge

der höheren Selbstbeteili gungen bzw. Zuzahlungen zurückgeht. Untersuchungen aus anderen

Ländern deuten darauf hin, dass insbesondere einkommensschwache Schichten durch Selbstbe-

halte von der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen „abgeschreckt“ werden. So „halten

höhere Selbstbeteili gungen – selbst wenn sie nach dem herrschenden Verständnis und im Ver-

gleich zur durchschnittlichen Kaufkraft eher gering sind – vor allem ärmere und ältere Personen

vom Arztbesuch ab“ (Holst/Laaser 2003: A3360). In Kanada sank nach der Einführung von Zu-

zahlungen auch die Einnahme wichtiger Arzneimittel bei Sozialhil feempfängern um 14,4%. In-

soweit sind negative Auswirkungen auf den Gesundheitszustand von Niedrigeinkommensbezie-

hern, etwa durch „verschleppte“ Krankheiten, und damit langfristig auch höhere Gesundheitsaus-

gaben für die Gesellschaft insgesamt nicht auszuschließen.27

                                                  
27 In Deutschland sind die Folgen der Gesundheitsreform noch nicht evaluiert. Es gibt aber vereinzelte Hinweise

auf Probleme. Berichtet wurde etwa über einen Rückgang der Kinderarztbesuche – und das, obwohl Kinder
keine Praxisgebühr bezahlen müssen und auch von Zuzahlungen befreit sind (vgl. Weser-Kurier vom 24.
April 2004). Auch erste (Extrem-) Fälle, in denen sich Betroffene die Praxisgebühr oder Eigenbeteilungen bei
Fahrtkosten nicht  leisten konnten und dadurch zu Tode kamen, wurden bereits von den Medien aufgegri ffen.
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3.1.6 Rentenreform

Eckpunkte des Renten-Nachhaltigkeitsgesetzes, das im März in zweiter und dritter Lesung vom

Bundestag verabschiedet worden ist, sind u.a. ein Nachhaltigkeitsfaktor und geringere Anrech-

nung von schulischen Ausbildungszeiten sowie der Wegfall der pauschalen Höherbewertung der

ersten 36 Kalendermonate mit Pflichtbeitragszeiten. Hierdurch werden die jährlichen Rentenan-

passungen begrenzt und die individuellen Rentenanwartschaften verringert. Schätzungen zufolge

wird das Rentenniveau bis 2030 von heute 48% auf unter 40% des Bruttolohns sinken (vgl. Ru-

land 2004).

Dass die Reform auch geschlechtsspezifische Auswirkungen hat, wird von der Bundesregierung

selbst so gesehen. So heißt es im Gesetzentwurf zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungs-

grundlagen in der Rentenversicherung beim Punkt „Wegfall der pauschalen Höherbewertung“:

„Der Gesetzgeber ist sich bewusst, dass sich die Regelung zunächst tendenziell für Frauen häufi-

ger negativ auswirken wird als für Männer. Dies rührt daher, dass Frauen in der Vergangenheit

seltener als Männer eine berufliche Ausbildung absolviert haben“ (Deutscher Bundestag 2003b:

19 f.).

3.2 Schlussfolgerungen für die Armutsentwicklung

Welche zusammenfassenden Schlussfolgerungen lassen sich aus dem bisher Gesagten für die Ar-

mutsentwicklung in Deutschland ziehen? Eine Antwort soll , wie bei der Beschreibung des Status

Quo im zweiten Abschnitt, entlang von fünf Fragen gegeben werden.

3.2.1 Wird Armut in Deutschland zunehmen?

Durch die sozialpoli tischen Reformen im Rahmen der Agenda 2010 nimmt in Zukunft zumindest

das Risiko zu, in bestimmten Lebenssituationen unter die Armutsgrenze zu fallen.

So ist insbesondere mit einem höheren Armutsrisiko bei Arbeitslosigkeit zu rechnen. In diese

Richtung wirken die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und die damit verbundene Ausgrenzung

von Arbeitslosen aus dem Sozialversicherungssystem, aber auch die vorgenommenen Kürzungen

der Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld und die mögliche Zunahme von Personen in gering be-

zahlten Beschäftigungsverhältnissen ohne oder mit geringer sozialer Absicherung im Falle von

(erneuter) Arbeitslosigkeit. In welchem Ausmaß dies dazu führt, dass mehr Arbeitslose als bisher

unter die Armutsgrenze fallen, hängt dabei natürlich auch von der konkreten Haushalts- und Er-

werbskonstellation im Haushalt ab, etwa davon, ob der Einkommensausfall z.B. durch steigende

Erwerbstätigkeit anderer Haushaltsmitglieder kompensiert werden kann.
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Langfristig ist auch von einer Zunahme der Altersarmut auszugehen, da das Rentenniveau sinken

wird und die individuellen Rentenanwartschaften durch den Wegfall von Ausfallzeiten und die

mögliche Zunahme von diskontinuierlichen und gering bezahlten Beschäftigungsverhältnissen mit

geringer sozialer Absicherung abnehmen werden. In dem Maße, in dem das Niveau der staatli-

chen Altersversorgung sinkt, gewinnen private Vorsorgestrategien an Bedeutung. Ein Ausgleich

durch private Altersvorsorge ist jedoch nicht für alle Menschen möglich. So sagen 18% der West-

deutschen, dass sie sich eine private Altersvorsorge nicht leisten können (Statistisches Bundesamt

2002: 468). Und die staatliche Förderung bei der sog. „Riester-Rente“ begünstigt tendenziell eher

Bezieher mittlerer und höherer Einkommen (vgl. z.B. Bulmahn 2003).

Die Zahl der Menschen, die zukünftig auf die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter ange-

wiesen sind, wird damit mit großer Sicherheit zunehmen. Insoweit ist es besonders wichtig dafür

Sorge zu tragen, dass diese Leistung die in sie gesetzten Erwartungen auch erfüllt , d.h. dass die

genannten Implementationsprobleme beseitigt und das Niveau der Grundsicherung, das an die

Sozialhil fe angelehnt ist, bedarfsdeckend und armutsvermeidend ist.

3.2.2 Wird Erwerbstätigkeit vor Armut schützen?

In dem Maße, wie gering bezahlte oder nicht existenzsichernde diskontinuierliche Beschäfti-

gungsverhältnisse mit geringen Aufstiegsmöglichkeiten an Bedeutung zunehmen, ist darüber hin-

aus mit einer Verschiebung von der Armut bei Arbeitslosigkeit zur Armut trotz Erwerbstätigkeit

zu rechnen (vgl. Bäcker 2002b), also mit einer Zunahme von working poor.28 Arbeit wird also in

Zukunft weniger vor Armut schützen.

Auch die aktuellen Erfolgsmeldungen über „ Ich-AGs“ sind in Hinblick auf die Armutsentwick-

lung zwiespältig zu beurteilen. Denn wie oben gezeigt, haben gerade Selbstständigen-Haushalte

ein relativ hohes Armutsrisiko. Zu fragen ist auch, was nach dem Auslaufen der Förderung von

drei Jahren geschieht.

Welche Bevölkerungsgruppen werden von den genannten Entwicklungen besonders betroffen?

Auf der einen Seite sind hier Ausländer zu nennen, die bereits jetzt ein hohes Armutsrisiko haben,

überproportional häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind und ein niedrigeres Quali fikationsni-

veau aufweisen. Auch das Armutsrisiko von Famili en dürfte sich erhöhen, wenn die Absicherung

im Falle von Arbeitslosigkeit geringer wird und es zum Ausbau eines Niedriglohnsektors kommt.

Bei dieser Gruppe wirken aber zwei andere Trends gegenläufig: Erstens wird die Lebenslage von

Familien z.B. durch die Einführung des Kinderzuschlags durch das vierte Gesetz für moderne



28

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt tendenziell verbessert. Und wenn sich die Erwerbsmöglichkei-

ten für Frauen durch den Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten weiter verbessern, könnte

dies das Armutsrisiko von Famili en mindern. Denn wie oben gezeigt, sinken die Armutsquoten

bei zusätzlichen Verdienern im Haushalt. Insoweit könnten Mini- und Midijobs für Famili en mit

jetzt nur einem Verdiener durchaus einen Weg aus der Armut weisen und damit auch armutsmin-

dernd wirken.

3.2.3 Werden sich die Chancen zum Ausstieg aus der Armut ändern?

Die beschlossenen sozialpoli tischen Reformen werden sich auch auf die Armutsdynamik und die

Wege aus der Armut auswirken: Durch die Aktivierungspoli tik sind zwar mehr Ausstiege in Ar-

beit zu erwarten, aber weniger dauerhafte Ausstiege aus Armut. Denn Arbeitseinkommen wird in

Zukunft vermutlich häufiger durch soziale Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II „aufge-

stockt“ werden müssen.

Für einige Gruppen, nämlich solche mit Vermittlungshemmnissen, könnte sich die Situation eher

verschlechtern als verbessern. Denn es besteht die Gefahr eines „creaming the poor“ : Die Integra-

tionsbemühungen konzentrieren sich auf leicht vermittelbare Gruppen, während schwierige Fälle

ausgegrenzt werden (vgl. Priester/Klein 1992; Trube/Wohlfahrt 2001). Bereits jetzt deutet sich an,

dass Langzeitbezug in der Sozialhil fe seit Mitte der 1990er Jahre zunimmt.29 Dies kann ebenfalls

das Ergebnis eines Selektionseffektes sein: Aktivierende Maßnahmen der Sozialhil feträger sind

häufig auf Neuzugänge und leicht vermittelbare Personen zugeschnitten, so dass ein „Kernbe-

stand“ von Langzeitbeziehern mit größeren Vermittlungshemmnissen zurückbleibt, bei denen die

Loslösung aus der Sozialhil fe (bzw. in Zukunft aus dem Arbeitslosengeld II) besondere Anstren-

gungen erfordert. Es könnte sich also eine Gruppe von multipel deprivierten Personen herausbil-

den bzw. vergrößern, bei denen sich Armutskarrieren und Ausgrenzungstendenzen verfestigen.

3.2.4 Wird Sozialhilfe vor Armut schützen?

Bislang „hebt“ die Sozialhil fe die meisten Betroffenen knapp über die 50%-Armutsgrenze. In dem

Maße, in dem die Regelsätze gekürzt oder nicht dynamisiert werden, ist deshalb davon auszuge-

                                                                                                                                                              
28  Leibfried und Schmid (Leibfried/Schmid 2002: 2) sprechen in diesem Zusammenhang, bezogen auf Erfahrun-

gen in den USA, von „umgetüteter Armut“.
29 Nach der amtli chen Sozialhilfestatistik, die allerdings auf Querschnittdaten beruht, hat sich die durchschnittli -

che Bezugsdauer der Bedarfsgemeinschaften zwischen 1994 und 2001 von 26,4 auf 32 Monate erhöht. Die
Haushalte, die den Sozialhilfebezug im Jahre 2002 beenden konnten, erhielten im Durchschnitt 17 Monate
Sozialhilfe. Auch die Ergebnisse des Kennzahlenvergleichs für die 16 Großstädte (con_sens 2001: 21) deuten
auf eine Zunahme des Anteils von Langzeitbeziehern hin.
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hen, dass Sozialhil febezug bzw. sozialstaatliche Transfers, die an die Regelsätze der Sozialhil fe

gekoppelt sind, zukünftig weniger vor Armut schützen.

Die neue Regelsatzverordnung wirft in dieser Hinsicht einige Probleme auf, etwa was die Regel-

satzanteile für die einzelnen Altersgruppen oder die Anpassung an die Preisentwicklung angeht.

Auch den höheren Eigenleistungen im Gesundheitswesen wurde nicht Rechnung getragen. Die

Nationale Armutskonferenz schätzt, dass 2005 – einschließlich der Zuzahlungen im Gesundheits-

bereich – einer Famili e mit zwei Kindern über 14 Jahren 80 Euro im Monat weniger als Ende

2003 zur Verfügung stehen werden. Auch die neue Pauschalierung der Leistungen kann sich ne-

gativ auf die Lebenslage der Betroffenen auswirken: Wenn Ansparungen für größere Anschaffun-

gen aus dem Regelsatz vorgenommen werden müssen, kann dies zu deutlichen Einschränkungen

bei anderen Ausgaben führen.

3.2.5 Wird Ausgrenzung zunehmen?

In dem Maße, in dem die Regelsätze „gedeckelt“ werden, wird es für die Betroffenen schwieriger

werden, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Aber auch in anderer Hinsicht ist eine Ver-

schlechterung der Lebenslage von Sozialhil febeziehenden, Arbeitslosen und Niedrigverdienern

nicht ausgeschlossen:

Da die Aktivierungspoli tik auf die schnelle Vermittlung in den Arbeitsmarkt ausgerichtet ist, ist

generell zu befürchten, dass Maßnahmen, die auf die Verbesserung der sozialen Integration zie-

len, z.B. Schuldnerberatung, zugunsten beruflicher Eingliederungsmaßnahmen vernachlässigt

werden.

Darüber hinaus wird durch die Zunahme von Ermessensspielräumen im Rahmen des Fallmana-

gements und die Drohung von Sanktionen und Leistungsentzug bei den Betroffenen ein Gefühl

der Unsicherheit erzeugt, was der Entwicklung der geforderten Eigeninitiative gerade entgegen

laufen könnte. Die Aktivierungspoli tik könnte sich in dieser Hinsicht selbst konterkarieren und

das Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt verfehlen.

Wenn unsichere, schlecht bezahlte Arbeitsplätze mit ungünstigen Arbeitsbedingungen zunehmen,

könnte sich zudem die gesundheitliche Situation einiger Gruppen verschlechtern und der Bedarf

an kurativen, aber auch präventiven Maßnahmen zunehmen. Zugleich wird der Zugang zu Ge-

sundheitsleistungen insbesondere durch die jüngsten Reformen im Gesundheitswesen (höhere

Zuzahlungen, Praxisgebühr) für Personen mit niedrigem Einkommen tendenziell erschwert.
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4. Schlussbemerkung: Kurzfr istiges Denken mit langfr istigen Folgen

Etwa ein Zehntel der Bevölkerung in Deutschland ist von Einkommensarmut betroffen, gut 3%

sind auf Sozialhil fe angewiesen. Ob man diese Quoten als hoch oder niedrig, als unvermeidlich,

gerade noch akzeptabel oder als Skandal bewertet, hängt vom (poli tischen) Standort des Beob-

achters ab und/oder ist eine Frage des Vergleichsmaßstabs. Im Zeitverlauf hat Armut in Deutsch-

land zugenommen, im internationalen Vergleich liegt Deutschland je nach Armutsdefinition und

Bezugsjahr im Mittelfeld oder im unteren Drittel. Nur ein Teil der Einkommensarmen oder Sozi-

alhil febeziehenden ist mehrfach unterversorgt und von sozialer Teilhabe ausgeschlossen. Die

Grenzen zwischen Armut und Nicht-Armut sind durchlässig. Die Sozialhil fe erfüllt – noch – ihre

armutsvermeidende Funktion.

Wohin aber wird sich Armut entwickeln? Diese Frage ist schwer zu beantworten, da ein umfas-

sendes Simulationsmodell , mit dem die Wirkungen unterschiedlicher poli tischer Maßnahmen im

Kontext unterschiedlicher wirtschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen auf die Lebenslage

unterschiedlicher Haushaltstypen prognostiziert werden können, nicht verfügbar ist. Solche Mo-

delle liegen, wenn überhaupt, nur für Teilbereiche oder einzelne Maßnahmen vor. Die Wirkungen

der jüngst beschlossenen Reformgesetze auf die Armutsentwicklung sind somit nicht genau quan-

tifizierbar. Gleichwohl kann auf einige Gefahren oder Engführungen der aktuellen Debatte um die

Reform des Sozialstaats hingewiesen werden:

Erstens herrscht ein kurzfristiges Erfolgsdenken vor. Damit zusammenhängend werden Zusam-

menhänge zwischen Poli tikbereichen vernachlässigt bzw. andere Poli tikziele geradezu konterka-

riert: „Job First“ Strategien nehmen in Kauf, dass die Betroffenen in instabile Beschäftigungen

vermittelt werden mit der Folge erneuter Arbeitslosigkeit. Beschäftigung wird Priorität über Aus-

bildung eingeräumt. Dies widerspricht den Zielen der Bildungspoli tik, etwa auch den Anforde-

rungen an lebenslanges Lernen. Langfristige Folgen z.B. für die Alterssicherung der Betroffenen

werden ebenfalls nicht thematisiert. Es wird also sozusagen an einzelnen Schrauben des Sozial-

staats gedreht, ohne auf langfristige Folgen zu achten.

Auffälli g ist zweitens, dass die Ursachen der Armut „ individualisiert“ werden, da strukturelle

Probleme durch am Individuum ansetzende Maßnahmen gelöst werden sollen (vgl. auch Tru-

be/Wohlfahrt 2001). Zudem baut die Diskussion zum Teil auf empirisch nicht haltbaren Annah-

men auf, etwa über den Zusammenhang von Leistungshöhe und Arbeitsbereitschaft (vgl. kritisch

dazu Gebauer u.a. 2002). Die Relation von Fördern und Fordern ist einseitig auf Fordern fokus-

siert, wodurch vorhandene Aktivierungsbestrebungen der Betroffenen – und die gibt es, worauf

nicht zuletzt die dynamische Armutsforschung hingewiesen hat – unterlaufen werden können.
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Die Aktivierungspoli tik, insbesondere die jüngst beschlossene Zusammenlegung von Arbeitslo-

senhil fe und Sozialhil fe, aber auch die Reformen im Gesundheitsbereich und in der Alterssiche-

rung schaffen drittens neue Einfallstore für Armut und Ausgrenzung. Insgesamt ist mit einer Zu-

nahme von Armut zu rechnen, zumindest bei bestimmten Gruppen bzw. in bestimmten Le-

bensphasen. Armut wird nicht beseitigt, sondern nur „umgetütet“ (Armut bei Erwerbstätigkeit

statt Armut bei Arbeitslosigkeit) oder auf die „ lange Bank geschoben“ bzw. in die Zukunft verla-

gert, weil mit einer Zunahme von Altersarmut zu rechnen ist.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass der zweite Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-

rung, der im Frühjahr 2005 vorgelegt werden soll, diese Entwicklungen thematisiert und auch, wie

vielfach gefordert, die Wirkungen von Poli tik stärker in den Blick nimmt.
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